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E N T W U R F 

 

V  E  R  O  R  D  N  U  N  G 

 

 

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Wolfsberg vom ______________, Zahl: 

032-01-__________ mit welcher im Flächenwidmungsplan die Festlegung 

„Aufschließungsgebiet“ auf dem Grundstück 123/35 (Teil) KG Hattendorf im Ausmaß von ca. 

268 m² aufgehoben wird. 

 

Gemäß den §§ 25, 38 und 41 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021 

(K-ROG 2021) idgF, LGBl. Nr. 11/2026, wird verordnet: 

 

§  1 

 

(1) Für das Grundstück Nr. 123/35 (Teil) KG Hattendorf im Ausmaß von ca. 268 m²  

 wird im Flächenwidmungsplan die Festlegung „Aufschließungsgebiet“ aufgehoben. 

 

(2) Die planliche Darstellung in der Anlage bildet einen integrierenden Bestandteil dieser 

Verordnung. 

 

§  2 

 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen Amtsblatt 

in Kraft. 

 

 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Alexander Radl 
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Aufhebung eines Aufschließungsgebiets - Verfahren A2/2026
Katastralgemeinde/Gemeinde:
Betroffene(s) Grundstück(e):
Widmung von:
Widmung in:
Gesamtfläche:

77210 Hattendorf / 20923 Stadtgemeinde Wolfsberg
123/35 (teilw.)
"Bauland - Wohngebiet - Aufschließungsgebiet"
"Bauland - Wohngebiet"
ca. 268 m²

GZFB

DKM-Stand: 01.10.2025



 

 

 

 

 

 

Erläuterungen zur geplanten Aufhebung eines Aufschließungsgebietes 

Kundmachung 032-01-D/42501/2026 vom 26.5.2026 

 

 

 

Aufhebung eines Aufschließungsgebiets – Verfahren A2/2026 

 

Das gegenständliche Grundstück ist auf Grund seiner Lage teilweise innerhalb der 

Gefahrenzonen des Weißenbachs seit dem Jahr 2008 als Aufschließungsgebiet festgelegt, 

war jedoch bereits zuvor bebaut.  

Eine Teilfläche im Ausmaß von ca. 268 m² im Bereich der Bestandsgebäude ist weder 

von Gefahrenzonen noch von einer Beeinträchtigung durch Oberflächenwässer betroffen. 

Da nun baulich Änderungen an den Bestandsgebäuden geplant sind, und lt. aktuellen 

Gefahrenzonenplänen keine Gefährdung gegeben ist, ist das Aufschließungsgebiet auf der 

betroffenen Teilfläche aufzuheben.   


